
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebührenordnung  
der zentralen Raumvergabe 

ab 1. Mai 2024 
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1. Allgemeine Bestimmungen 

Die Gebührenordnung der zentralen Raumvergabe regelt die Verrechnung der gemeindeeigenen 

Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten stehen als Begegnungsstätten den Einwohnern und den 

Auswärtigen sowohl für private wie auch kommerzielle Anlässe zur Verfügung. 

 

Dieses Reglement stützt sich auf Art. 27 der Gebührenverordnung vom 1. Dezember 2017. 

 

Der Gemeinderat erlässt die Benutzer- und Hausordnungen. Darin werden allfällige Umtriebe, 

Zusatzaufwendungen oder spezielle Regelungen gemäss Art. 27 Ziff. 3 festgelegt. 

 

Quartieranlagen (Preise pro Stunde in CHF) 
 

Quartieranlage Chappeli 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Guggunäscht inkl. Küche 50 Personen 23.00 45.00 56.00 

Schulstube* 25 Personen 32.00 32.00 32.00 

Küche*  
Pauschal 

25.00 

Pauschal 

50.00 

Pauschal 

62.00 

Freiherrenstube 

(Trauungslokal) 
25 Personen 

nicht öffentlich, kann nur durch  

das Zivilstandsamt reserviert werden 

* wird die Schulstube mit der Küche gewünscht, müssen beide Räume reserviert werden. 

 

Quartieranlage Gutenswil 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Mehrzweckhalle inkl.  

Küche 

50 Personen 23.00 45.00 56.00 

Gruppenraum 20 Personen 25.00 25.00 25.00 

 

Quartieranlage Kindhausen 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Grosser Saal inkl. Küche 85 Personen 23.00 45.00 56.00 

Sitzungszimmer 16 Personen 25.00 25.00 25.00 

Nachtzuschlag (bei Belegungen Freitag und Samstag ab 22.00 Uhr) → Pauschal 80.00 

 

Quartieranlage Steibrugg 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Grosser Saal* 120 Personen 20.00 40.00 50.00 

Teeküche 

in Kombination mit dem Saal 
35 Personen 

Pauschal 

50.00 

Pauschal 

100.00 

Pauschal 

125.00 

Teeküche 

Alleinnutzung 
35 Personen 

Pauschal 

125.00 

Pauschal 

125.00 

Pauschal 

125.00 

Nachtzuschlag (bei Belegungen Freitag und Samstag ab 22.00 Uhr) → Pauschal 80.00 

* wird der Saal mit der Küche gewünscht, muss das Objekt «grosser Saal mit Küche» reserviert werden. 
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Gemeinschaftszentrum in der Au (Preise pro Stunde in CHF) 
 

1. Obergeschoss 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Sitzungszimmer 20 Personen 32.00 32.00 32.00 

 

 

2. Obergeschoss 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Au-Zimmer 20 Personen 32.00 32.00 32.00 

Grosser Saal* 100 Personen 20.00 40.00 45.00 

Küche 

in Kombination mit dem Saal 
50 Personen 

Pauschal 

50.00 

Pauschal 

100.00 

Pauschal 

125.00 

Küche 

Alleinnutzung 
50 Personen 

Pauschal 

125.00 

Pauschal 

125.00 

Pauschal 

125.00 

* wird der Saal mit der Küche gewünscht, muss das Objekt «grosser Saal mit Küche» reserviert werden. 

 

 

3. Obergeschoss (Dachgeschoss) 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Atelier 20 Personen 32.00 32.00 32.00 

Clubraum 20 Personen 25.00 25.00 25.00 

 

 

Untergeschoss 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Hobbyraum 20 Personen 13.00 25.00 30.00 

Studio 20 Personen 18.00 35.00 40.00 

Werkraum 20 Personen 18.00 35.00 40.00 
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Kultur- und Sportzentrum Gries (Kuspo) 
 

Die 3-fach Halle ist wochentags durch den Schulsport und abends durch Trainings der Vereine 

belegt. 

 

Die nachstehenden Tagespauschalen verstehen sich für Grossanlässe am Samstag (7.00 bis 

24.00 Uhr) und / oder Sonntag (7.00 bis 22.00 Uhr). Bei Grossanlässen muss die Reservation 

mindestens 3 Monate im Voraus erfolgen. 

 

 

Tagespauschalen in CHF 

Anlass  Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Sportanlass  2’000.00 2’700.00 3’375.00 

Fest  3’600.00 4’500.00 6’000.00 

Ausstellung  2’700.00 3’600.00 4’500.00 

Bodenabdeckung pro Hallenteil*1  500.00 500.00 500.00 

Bühne*2 
 Pauschal 

1’600.00 

Pauschal 

1’600.00 

Pauschal 

1’600.00 

*1 Je nach Anlass muss der Boden zum Schutz vor Beschädigung abgedeckt werden. Ob und wie viele Hallenteile 

abgedeckt werden müssen, wird beim gemeinsamen Ausfüllen der Checkliste durch den Hauswart entschieden. 

 

*2 Sobald ein Umbau der Bühne erforderlich ist, wird die Pauschalgebühr verrechnet. 

 

Sportanlässe sind:  Spiele, Turniere, Trainingsweekend, Sportausbildungsanlässe z. B. J + S 

Feste sind: Hochzeiten, Vereinsfeste, Chränzli, Jubiläen, Delegiertenversammlungen, 

politische Veranstaltungen, Firmenanlässe 

Ausstellungen sind: Verkaufsanlässe, Tierausstellungen, Gewerbeausstellungen 

 

Nachfolgende Zeitblöcke stehen bei Verfügbarkeit, frühestens 4 Wochen vor gewünschtem Ver-

anstaltungsdatum, für eine Reservation zur Verfügung. Es können mehrere Zeitblöcke reserviert 

werden. 

Block A 08.00 bis 12.00 Uhr 

Block B 12.00 bis 16.00 Uhr 

Block C 16.00 bis 20.00 Uhr 

Block D 20.00 bis 24.00 Uhr 
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Kultur- und Sportzentrum Gries (Kuspo) 
Innenräume und Aussenanlage 
 

Innenräume (Preise pro Stunde in CHF) 

Raum Max. Belegung Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Seminarraum 1 34 Personen 38.00 38.00 38.00 

Seminarraum 2* 34 Personen 38.00 38.00 38.00 

Foyer 200 Personen 30.00 60.00 75.00 

* fest installierter Beamer vorhanden 

 

 

Aussenanlagen (Preise pro Stunde in CHF) 

Bereich  Einwohner Auswärtige kommerzielle 

Nutzung 

Leichtathletikanlage  20.00 40.00 50.00 

Beachvolleyballfeld  10.00 20.00 25.00 

Rasenplatz Gries 1  20.00 40.00 50.00 

Rasenplatz Gries 2  20.00 40.00 50.00 

Kunstrasenplatz Gries 3  25.00 50.00 63.00 

Kunstrasenplatz Gries 4  25.00 50.00 63.00 

Aussengarderobe 1-10     

Doppelgarderobe 
 

Pauschal 

50.00 

Pauschal 

75.00 

Pauschal 

100.00 

Schiedsrichtergarderobe 
 

Pauschal 

25.00 

Pauschal 

40.00 

Pauschal 

50.00 

Flutlichtanlage*  10.00 10.00 10.00 

* Die Flutlichtanlage kann auf Wunsch gemietet werden. Die Preise verstehen sich pro Stunde und Platz. 

 

 Steht ausschliesslich dem Fussballclub Volketswil zur Verfügung. Vermietung auf Anfrage. 

 

 

Festplatz (Preise pro Stunde in CHF) 

 Einwohner Auswärtige Kommerzielle 

Nutzung 

Pauschal pro Tag 75.00 100.00 125.00 

 

 

  



VOLKETSWIL
LI EGENSCHAFTEN

2. Annullationsgebühren Quartieranlagen und Gemeinschaftszentrum in der Au

Fristen Gebühr
Absage 0 - 7 Tage vor Anlass 100 % des Mietbetrages + CHF 30.00 Bearbeitungsgebühr
Absage B - 2L Tage vor Anlass 50 o/o des Mietbetrages + CHF 30.00 Bearbeitungsgebühr
Absage 22- 28 Tage vorAnlass 25 o/o des Mietbetrages + CHF 30.00 Bearbeitungsgebühr
Absage früher als 29 Tage CHF 30.00 Bearbeitungsgebühr

3. Annullationsgebühren Kultur- und Sportzentrum Gries (Kuspo)

Fristen
unter 30 Tagen

Absage 30 bis 59 Tage vor Anlass

Absage 60 bis 90 Tage vor Anlass

Absage früher als 91 Tage

Gebühr
100 o/o des Mietbetrages + CHF 150.00 Bearbeitungsgebühr
80 o/o des Mietbetrages + CHF 150.00 Bearbeitungsgebühr
50 % des Mietbetrages + CHF 150.00 Bearbeitungsgebühr
CHF 150.00 Bearbeitungsgebühr

Grundsätzlich haben Annullationen schriftlich zu erfolgen

4. Wochenendpauschale

Den gebührenbefreiten Vereinen wird für das Verbrauchsmaterial eine Kostenbeteiligung von

CHF 125,00 pro Tag in Rechnung gestellt, ausgenommen Trainings.

5. Inkraftsetzung

Diese Gebühren ersetzen die bisher gültigen Gebühren und treten rückwirkend per

1. Mai 2024 in Kraft.

Volketswil, 3L Mai 2024
(GRB Nr. 55 vom 19, März 2024)

Gemeinderat Vol ketswil

Jean-Philippe Pinto

Gemeindepräsident
Beat rob

Gemeindesch reiber
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